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Gewerbesteuerrechtliche
Hinzurechnung von
Aufwendungen für Out of Home-
Werbung

Kann eine mit der Mediaplanung beauftragte Spezialagentur aus ihren
Verträgen mit den Werbeträgeranbietern keine Ansprüche ableiten, die
über die Erfüllung der Verpflichtung zum Sichtbarmachen von Werbung
hinausgehen und eine Abwehrbefugnis gegenüber Dritten beinhalten,
fehlt es an einer Rechteüberlassung im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. f
Satz 1 GewStG. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen
Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247262/
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Sachverhalt

Streitig ist die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen einer sogenannten

Spezialagentur für die Nutzung von Werbeträgerflächen in den Erhebungszeiträumen 2010 und 2011

(Streitjahre).

Die Klägerin ist Gesamtrechtsnachfolgerin der ursprünglichen Klägerin (A GmbH), welche in den

Streitjahren im Bereich der Beratung für Außenwerbung und Vermittlung von Werbeträgern im

Außenbereich (Out of Home-Werbung) tätig war. Ihr Geschäftszweck bestand darin, als sogenannte

Spezialagentur ihre Kunden bei der Konzeption von Außenwerbekampagnen zu beraten und die praktische

Umsetzung der jeweiligen Kampagne zu begleiten. Sie selbst führte dabei keine kreativen oder

gestalterischen Tätigkeiten aus, sondern erarbeitete Vorschläge zur Durchführung einer Werbemaßnahme

in Absprache mit dem jeweiligen Kunden (Mediaplanung).

Auch die Überlassung von Werbeträgern, wie etwa von Großflächen, Town Boards, klassischen

Plakatwänden et cetera sowie von digitalen Werbeflächen (Infoscreens) gehörte nicht zu ihrem

Geschäftszweck. Sie war weder Eigentümerin entsprechender Werbeträger, noch hatte sie solche dauerhaft

gemietet.

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die für einen bestimmten Zeitraum erfolgte Buchung von

Werbeträgern als Mietverhältnis zu beurteilen sei und demzufolge die entrichteten Entgelte

Mietaufwendungen darstellten und als solche der Hinzurechnung gemäß §8 Nr.1 Buchst.d des

Gewerbesteuergesetzes (GewStG) unterlägen.

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht hatte Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von

Rechten nach § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG setzt subjektive Rechte an unkörperlichen Gütern mit

selbständigem Vermögenswert voraus, die eine Nutzungsbefugnis enthalten und an denen eine geschützte

Rechtsposition ??ein Abwehrrecht?? besteht (Anschluss an die Senatsurteile vom 26.04.2018 - III R 25/16;

vom 19.12.2019 - III R 39/17 und vom 29.06.2022 - III R 2/21).

Kann eine mit der Mediaplanung beauftragte Spezialagentur aus ihren Verträgen mit den

Werbeträgeranbietern keine Ansprüche ableiten, die über die Erfüllung der Verpflichtung zum

Sichtbarmachen von Werbung hinausgehen und eine Abwehrbefugnis gegenüber Dritten beinhalten, fehlt

es an einer Rechteüberlassung im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG.

Für die rechtliche Zuordnung von Verträgen, die Werbung mit digitalen oder analogen Werbeträgern zum

Gegenstand haben, zum Vertragstyp Werkvertrag oder Mietvertrag ist entscheidend, ob die
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Vertragsparteien als Hauptleistungspflicht ein vom Anbieter mit dem Werbeträger zu erzielendes

Arbeitsergebnis oder das Zur-Verfügung-Stellen des Werbeträgers zur Nutzung durch den Kunden

vereinbart haben.

Bei digitaler Werbung steht regelmäßig nicht die Benutzung der digitalen Fläche, sondern eine mit der

digitalen Fläche vom Anbieter zu erbringende Werbeleistung im Vordergrund. Übernimmt der Anbieter von

analogen Werbeträgern neben der Pflicht zur Anbringung der Werbemittel gewichtige auf den Werbeerfolg

bezogene Pflichten, kann dies zur Einordnung des Vertrags als Werkvertrag führen.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 17. Oktober 2024 (III R 33/22), veröffentlicht am 23. Januar 2025.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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